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CONVENTIO

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET SAXONIAM INFERIOREM
AD IMMUTATIONES QUASDAM INDUCENDAS

IN CONCORDATUM
DIE XXVI MENSIS FEBRUARII ANNO MCMLXV INITUM

VERTRAG

zwischen dem Heiligen Stuhle
und dem Lande Niedersachsen zur
Änderung des Konkordats vom
26. Februar 1965.

ACCORDO

tra la Santa Sede e il Land Nie-
dersachsen a modifica del Concor-
dato del 26 febbraio 1965.

Zwischen
dem Heiligen Stuhle,

vertreten durch dessen Bevoll-
mächtigten, Seine Exzellenz Dr.
Lajos Kada, den Apostolischen
Nuntius in der Bundesrepublik
Deutschland, Titularerzbischof
von Tibica,

Fra
la Santa Sede,

rappresentata dal Suo Plenipo-
tenziario, Sua Eccellenza Monsi-
gnor Dott. Lajos Kada, Arcivesco-
vo titolare di Tibica, Nunzio Apo-
stolico nella Repubblica Federale
di Germania,

und
dem Lande Niedersachsen,

vertreten durch den Minister-
präsidenten, Herrn Gerhard Schrö-
der,

il Land Niedersachsen,

rappresentato dal Signor Ger-
hard Schröder, Presidente dei Mi-
nistri,

wird nachstehender Vertrag ge-
schlossen:

viene concluso il seguente Ac-
cordo:

Zur Anpassung an die gegenwär-
tige Entwicklung auf dem Gebiet
des Hochschulwesens und des
Schulwesens sind die Hohen Ver-
tragspartner über folgende Ände-
rungen und Ergänzungen des von

Le Alte Parti contraenti, al fine
di adeguare aicune disposizioni del
Concordato, da Esse sottoscritto il
26 febbraio 1965 e modificato con
gli Accordi del 21 maggio 1973 e
dell'8 maggio 1989, allo sviluppo
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ihnen am 26. Februar 1965 unter-
zeichneten Konkordats, geändert
durch die Verträge vom 21. Mai
1973 und vom 8. Mai 1989, über-
eingekommen:

l. Artikel 5 Absatz 2 erhält
folgende Fassung:

Der Standort Vechta der Uni-
versität Osnabrück wird gemäß
näherer Bestimmung des Nieder-
sächsischen Hochschulgesetzes in
eine selbständige Hochschule ent-
sprechend den in § l Absatz l
Nummern l bis 12 dieses Gesetzes
genannten Hochschulen umgewan-
delt und mit einer besonderen
Rechtsstellung versehen; dabei
bleibt die Ausbildung für die Lehr-
ämter an Grund- und Hauptschu-
len sowie an Realschulen für das
Fach Katholische Religion ge-
währleistet. An der Universität
Osnabrück erfolgt die Ausbildung
von Lehrkräften aller Schulstufen
für Katholische Religion unter
Einschluß des Lehramts an berufs-
bildenden Schulen. Das Personal
des bisherigen gemeinsamen Fach-
bereichs für Katholische Theologie
und Religionspädagogik wird je-
weils den Standorten Osnabrück
oder Vechta zugeordnet. Dem
Institut für Katholische Religions-
pädagogik und ihre theologischen
Grundlagen in Vechta werden
mindestens vier Professuren, dem
entsprechenden Institut in Osna-

che e in atto nell'ambito universi-
tario e in quello della scuola, han-
no convenuto di apportare al Con-
cordato medesimo le seguenti mo-
difiche ed aggiunte:

l. L'articolo 5 comma 2 riceve la
formulazione seguente:

La sede di Vechta dell'üniversi-
tä di Osnabrück viene trasforma-
ta, in conformitä a quanto e di-
sposto in modo piü particolareg-
giato dalla legge sulle Alte Scuole
del Niedersachsen, in un'Alta
Scuola autonoma analogamente al-
le Alte Scuole menzionate nel § l,
comma l, numeri 1-12 di detta
legge e viene dotata di una specia-
le posizione giuridica; con ciö ri-
mane garantita la formazione degli
insegnanti della Religione cattolica
cosi nelle scuole elementari e se-
condarie (propriamente Grund-
und Hauptschulen) come anche
nelle scuole medie di formazione
tecnico-sociale (propriamente
Realschulen). Nell'Universitä di
Osnabrück ha luogo la formazione
di insegnanti della Religione catto-
lica per le scuole di ogni grado,
compreso l'insegnamento nelle
scuole di formazione professionale.
II personale del Dipartimento, fi-
nora comune, di Teologia cattolica
e Pedagogia della religione viene
assegnato, rispettivamente, alle se-
di di Osnabrück o di Vechta. Al-
l'Istituto di Pedagogia della Reli-
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brück mindestens fünf Professuren
sowie beiden Einrichtungen jeweils
weiteres Personal in dem für Nie-
dersachsen üblichen Umfang zuge-
wiesen. Die Einrichtungen wirken
bei der Sicherstellung des Lehran-
gebotes beider Hochschulen zu-
sammen, insbesondere bei der
Lehramtsausbildung. Jedem der
beiden Institute werden bestimmte
der in § 95 des genannten Gesetzes
aufgeführten Aufgaben zugewie-
sen.

2. § 3 der Anlage zum Konkordat
erhält folgende Fassung:

§ 3
(zu Artikel 5 Absatz l)

Für die Besetzung der Professo-
renstellen für Katholische Theolo-
gie und Religionspädagogik gelten
die Bestimmungen des Niedersäch-
sischen Hochschulgesetzes mit der
Maßgabe, daß die Mitglieder der
Berufungskommission dem Bereich
der Katholischen Theologie und
Religionspädagogik angehören sol-
len.

Die Professorengruppe der Beru-
fungskommission besteht zu min-

gione cattolica e dei suoi fonda-
menti teologici, ehe si trova a
Vechta, vengono attribuite non
meno di quattro cattedre, e al cor-
rispondente Istituto di Osnabrück
non meno di cinque cattedre; pari-
menti viene assegnato a ciascuna
delle due istituzioni ulteriore per-
sonale, di volta in volta, nella mi-
sura ehe e in uso nel Niedersach-
aen. Le istituzioni cooperano nel-
l'assicurare la possibilita di inse-
gnamento di ambedue le Alte
Scuole, in special modo nella for-
mazione degli insegnanti. A ciascu-
no dei due Istituti vengono attri-
buiti determinati compiti di quelli
indicati nel § 95 della succitata
legge.

2. II § 3 dell'Allegato dei
Concordato riceve la formulazione

seguente:

§3
(circa il comma l dell'articolo 5)

Per la nomina alle cattedre di
Teologia cattolica e di Pedagogia
della religione valgono le norme
della legge sulle Alte Scuole dei
Niedersachsen con la disposizione
ehe i membri dell'apposita com-
missione (Berufungskommission)
appartengano all'ambito della Teo-
logia cattolica e della Pedagogia
della religione.

II gruppo di professori della sud-
detta commissione e costituito, per
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destens einem Drittel aus Mitglie-
dern der Hochschule, an der die
Stelle zu besetzen ist, und zu min-
destens einem Drittel aus Mitglie-
dern anderer Hochschulen. Das
Ministerium wird, bevor die Beru-
fung, d.h. das Angebot einer Pro-
fessur ergeht, die im Schlußproto-
koll zu Artikel 12 Absatz l Satz 2
des Konkordats vom 14. Juni
1929 vorgesehene Äußerung des
zuständigen Bischofs einholen.

3. Durchführungsvereinbarung

Die Durchführungsvereinbarung
zu Artikel 5 Absatz 2 und Artikel
6 des am 26. Februar 1965 unter-
zeichneten Konkordats ist Be-
standteil dieses Vertrages.

4. Ratifikation und Inkrafttreten

Dieser Vertrag, dessen italieni-
scher und deutscher Text gleiche
Kraft haben, soll ratifiziert und
die Ratifikationsurkunden sollen
möglichst bald in Bonn-Bad Go-
desberg ausgetauscht werden. Er
tritt mit dem Tage ihres Austau-
sches in Kraft.

Zu Urkund dessen wurde dieser
Vertrag in doppelter Urschrift un-
terzeichnet.

Hannover, am 29. Oktober 1993

non meno di un terzo, da membri
dell'Alta Scuola, nclla quäle si deve
provvedere al posto di professore,
e, per non meno di un terzo, da
membri di altre Alte Scuole. Prima
di procedere alla chiamata, ossia
all'offerta di una cattedra, il Mini-
stero si procurerä dal Vescovo
competente la dichiarazione previ-
sta dal Protocollo Finale del Con-
cordato del 14 giugno 1929 nelle
disposizioni relative al periodo 2
del comma l dell'articolo 12.

3. Intesa d'applicazione

L'Intesa d'applicazione relativa
al comma 2 dell'articolo 5 e all'ar-
ticolo 6 del Concordato, sottoscrit-
to il 26 febbraio 1965, e parte co-
stitutiva del presente Accordo.

4. Ratifica ed entrata in vigore

II presente Accordo, il cui testo
italiano e tedesco fanno egualmen-
te fede, dovrä essere ratificato e
gli Istrumenti di ratifica dovranno
essere scambiati al piü presto in
Bonn-Bad Godesberg. Esso entrerä
in vigore il giorno dello scambio di
detti Istrumenti.

In fede di ehe e stato sottoscrit-
to il presente Accordo in doppio
originale.

Hannover, 29 ottobre 1993

Lajos Kada
Apostolischer Nuntius

Gerhard Schröder
Der Niedersächsische Ministerpräsident
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Durchfährungsvereinbanmg
zu Artikel 5 Abs. 2 und Artikel 6 des am 26. Februar 1965
unterzeichneten Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhle

und dem Lande Niedersachsen
vom 29. Oktober 1993

Anläßlich des Abschlusses eines Vertrages zur Änderung des Konkor-
dats vom 26. Februar 1965 sind der Niedersächsische Ministerpräsident
und der Apostolische Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland wie folgt
übereingekommen:

I.

Für die besondere Rechtsstellung der Hochschule gemäß Artikel 5 Abs.
2 des Konkordats gelten folgende Regelungen:

A.

1. Die Hochschule wird als Einrichtung im Sinne des § 26 Abs. l der
Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung geführt.

2. Zusätzlich zu den zentralen Organen und Gremien wird ein Hoch-
schulrat gebildet, der unbeschadet der besonderen Abreden über die
Katholische Theologie (Artikel 5 Abs. 2 und § 3 der Anlage zu Arti-
kel 5 Abs. l) folgende Aufgaben hat:
2.1 Der Hochschulrat wirkt an den in §§ 5 und 9 des Niedersächsi-

schen Hochschulgesetzes (NHG) ' genannten Aufgaben mit, ins-
besondere an der Entwicklung und Ordnung der Hochschule
und an der Studienreform.

2.2 Im Rahmen der staatlichen Angelegenheiten nimmt der Hoch-
schulrat die Aufgaben nach § 75 Abs. l Nrn. l, 5, 6, 8 und 11
NHG wahr.

2.3 Unbeschadet der Rechtsaufsicht des Ministeriums entscheidet
der Hochschulrat über die Genehmigungen nach § 77 Abs. 5
NHG im Rahmen der bestehenden Finanzausstattung; die dem
Ministerium nach § 77 Abs. 6 Satz l und 2 NHG zustehenden
Befugnisse werden vom Hochschulrat wahrgenommen.

2.4 In den Angelegenheiten der Personal- und Wirtschaftsverwal-
tung ist die Aufsicht des Ministeriums auf eine allgemeine Or-
gan- und Wirtschaftsaufsicht beschränkt; in den Angelegenhei-

' Niedersächsisches Hochschulgesetz in der Fassung vom 14.6.1989.
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ten des Zusammenwirkens zwischen Hochschule und Ministeri-
um (§ 77 NHG) beschränkt sich die Aufsicht des Ministeriums
auf die Rechtsaufsicht einschließlich der Beachtung der haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen. Die Vorschläge der Hochschule
zur Widmung von Professorenstellen bedürfen der Zustimmung
des Hochschulrates; der Hochschulrat kann zu den Berufungs-
vorschlägen der Hochschule eine Stellungnahme abgeben.

3. Der Hochschulrat hat dreizehn Mitglieder, von denen sieben auf
Vorschlag des Landes, drei auf Vorschlag der Katholischen Kirche
und drei auf Vorschlag der Hochschule berufen werden; dabei sollen
auch Vertreter der Region berücksichtigt werden. Die Mitglieder
des Hochschulrates müssen mindestens fünf Jahre berufstätig gewe-
sen sein, davon mindestens drei Jahre in einer Stellung mit heraus-
gehobener Verantwortung, insbesondere in Wissenschaft, Wirt-
schaft, Verwaltung, Rechtspflege oder im kirchlichen Bereich; sie
dürfen nicht Mitglieder der Hochschule sein. Sie sind an Aufträge
und Weisungen nicht gebunden.

4. Die erstmalige Berufung der Mitglieder des Hochschulrates erfolgt
durch den Ministerpräsidenten im Benehmen mit der Katholischen
Kirche; scheidet ein Mitglied aus, so beruft das Ministerium das
neue Mitglied mit Zustimmung des Hochschulrates aufgrund von
Vorschlägen nach Nummer 3.

5. Die Berufung der Mitglieder erfolgt grundsätzlich für fünf Jahre;
bei der erstmaligen Berufung sind sechs Mitglieder für eine Dauer
von drei Jahren zu berufen. Der Hochschulrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die der Genehmigung des Ministeriums bedarf; die
Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen versagt werden. Die Ge-
schäftsordnung trifft auch Regelungen für das vorzeitige Ausschei-
den von Mitgliedern.

B.

l. Die in Artikel 5 Abs. 2 Satz 4 des Konkordats bezeichneten Institute
nehmen anstelle des jeweiligen Fachbereichs die Aufgaben nach § 95
Abs. 2, 5, 6 und 7 NHG wahr; § 57 NHG gilt mit der Maßgabe, daß an
die Stelle des Fachbereichsrates der Vorstand des Instituts tritt. So-
weit nach dem Gesetz die übrigen Angehörigen der Professorengruppe
und die Angehörigen der anderen Statusgruppen an den Sitzungen
des Instituts Vorstandes beratend teilnehmen, erhalten sie bei Ent-
scheidungen nach Satz l Stimmrecht. Die diesen Instituten zugeord-
neten Professuren behalten ihre bisherige Widmung.
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2. Die in Artikel 5 Abs. 2 Satz 6 des Konkordats getroffene Regelung
ist auf die Universität Osnabrück nicht anzuwenden, wenn das zur
Sicherstellung des Lehrangebotes erforderliche Zusammenwirken
durch Kooperationsvereinbarung gewährleistet ist.

C.

Der im folgenden erläuterte Grundbestand an Studienangeboten mit
der dazu erforderlichen Personal- und Sachausstattung wird gewährleistet:

1. Zum Grundbestand gehören die Studiengänge für das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen, für das Lehramt an Realschulen sowie
der Diplom-Studiengang Pädagogik. Für die Lehramtsstudiengänge
ist sicherzustellen, daß alle wichtigen Fächer (mindestens zwölf)
und Fächerkombinationen angeboten werden.

2. Dazu gehören:
a) die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Katholische

Religion, die so auszustatten sind, daß auch die Förderung und Her-
anbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses gewährleistet ist,

b) ferner die Fächer Geschichte, Englisch und Sport sowie der musi-
sche Bereich, darunter in jedem Fall die Fächer Musik und Kunst.

Die natur- und sozialwissenschaftlichen Fächer sind so auszustatten,
daß die Zubringerfunktion für den Sachunterricht (sog. Bezugsfächer) si-
chergestellt ist.

D.

1. Über den Grundbestand an Studienangeboten (vgl. C) hinaus wird
die Hochschule in Vechta erhalten und ausgebaut. Es wird eine
Entwicklung und Differenzierung des Studienangebotes, insbesonde-
re durch den Aufbau neuer wissenschaftlicher Studiengänge sowie
einer eigenen Verwaltung, mindestens im Umfang von 48 Stellen
mit den entsprechenden Sachmitteln ermöglicht. Die erforderlichen
Mittel werden aus den freiwerdenden Stellen der Gymnasiallehrer-
ausbildung und sonstigen Stellenabgängen, soweit diese für die Leh-
rerausbildung entbehrlich sind, sowie durch die finanziellen Zufüh-
rungen aus dem Erfolg neuer Studiengänge gemäß Nr. 2 finanziert.
Soweit diese nicht ausreichen, wird das Land zehn Jahre lang eine
Überbrückungshilfe leisten.

2. Die Finanzausstattung wird durch besondere Rechtsvorschrift gere-
gelt; dabei sind folgende Grundsätze zu beachten:
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a) Die gesamte Finanzausstattung der Hochschule wird in der
Übergangszeit von zehn Jahren die im Haushaltsplan 1993 vor-
gesehene Höhe, fortgeschrieben entsprechend den Haushaltsplä-
nen für andere Hochschulen, nicht unterschreiten.

b) Der Zuschußbedarf der Hochschule für den Grundbestand an
Studienangeboten bemißt sich, solange weniger als 1000 Studie-
rende innerhalb der Regelstudienzeit dieses Angebot wahrneh-
men, nach der Personal- und Sachausstattung, für die im Haus-
haltsjahr 1993 11,1 Mio. DM veranschlagt worden sind; der Zu-
schuß ist entsprechend der Veränderung der Ansätze vergleich-
barer Fachbereiche an anderen Hochschulen anzupassen.

c) Soweit die Zahl der Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit
1000 überschreitet, erhöht sich der Zuschußbedarf entsprechend
der Zahl der nach Maßgabe der Kapazitätsverordnung ermittel-
ten Stellen für wissenschaftliches Personal und entsprechend
dem Bedarf für eine angemessene Ausstattung mit Stellen für
nichtwissenschaftliches Personal. Die Zahl der Stellen für nicht-
wissenschaftliches Personal beträgt 50 vom Hundert der Zahl
der Stellen für wissenschaftliches Personal. Soweit die Zahl von
1500 Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit überschritten
wird, ist wie bei den übrigen Hochschulen zu verfahren.

d) Soweit die Zahl der Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit
1000 überschreitet, erhöht sich der Zuschußbedarf ferner um
2500 DM für jeden Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit.
Der Zuschuß erhöht sich nochmals um 1000 DM für jede im vor-
ausgegangenen Jahr abgelegte Abschlußprüfung, um weitere
1000 DM, wenn die Prüfung innerhalb der Förderungshöchstdau-
er nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz abgelegt wurde.

II.
1. Unter Schulen im Sinne des Artikels 6 Abs. l und 2 des Konkor-

dats sind die Grundschulen (Klasse l bis 4) zu verstehen.
Bei den im Rahmen des Niedersächsischen Schulgesetzes bei der
Zusammenlegung von Schulen zu treffenden Maßnahmen soll auf
die bekenntnismäßige Zusammensetzung der Schülerschaft Rück-
sicht genommen werden.
Vorhandene Vorklassen können nach Maßgabe des Niedersächsi-
schen Schulgesetzes (NSchG)2 fortgeführt werden.

2. Aus öffentlichen Schulen hervorgegangene und zum Teil um Real-
schulzweige erweiterte Ersatzschulen in kirchlicher Trägerschaft be-
stehen in folgenden Orten:

2 Niedersächsisches Schulgesetz in der Passung vom 27.9.1993.
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Cloppenburg
Orientierungsstufe
Hauptschule

Duderstadt
Hauptschule mit Orientierungsstufe

Göttingen
Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe

Hannover
Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe

Hildesheini
Hauptschule mit Orientierungsstufe
Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe

Lingen
Orientierungsstufe
Haupt- und Realschule

Meppen
Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe

Oldenburg
Orientierungsstufe
Haupt- und Realschule

Osnabrück
Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe
Haupt- und Realschule
Orientierungsstufe

Papenburg
Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe

Vechta

Orientierungsstufe
Haupt- und Realschule

Wilhelmshaven
Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe

Wolfsburg
Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe
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Die Hauptschulen in Cloppenburg, Duderstadt (mit Orientierungsstu-
fe) und Hildesheim (mit Orientierungsstufe) können im Einvernehmen
mit dem Land und den kommunalen Schulträgern auf Antrag der
kirchlichen Schulträger um einen Realschulzweig erweitert werden.

3. Voraussetzung für die Beibehaltung der in Nummer 2 genannten
Schulen ist, daß die Orientierungsstufe, die Hauptschule und die
Realschule nach ihrem Ausbau in ihrer Gliederung den unter ver-
gleichbaren Bedingungen stehenden öffentlichen Schulen entspre-
chen und daß im Bereich des jeweiligen öffentlichen Schulträgers ei-
ne Schule für Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse unter
den den schulischen und pädagogischen Erfordernissen entsprechen-
den Voraussetzungen aufrechterhalten werden kann.
Wird in der Orientierungsstufe die schulrechtlich vorgeschriebene
Zügigkeit während dreier Jahre unterschritten, so kann die Schule
als Haupt- und Realschule unter der Voraussetzung ohne Orientie-
rungsstufe bestehen bleiben, daß sie in ihrer Gliederung den unter
vergleichbaren Bedingungen stehenden öffentlichen Schulen ent-
spricht. Soweit in die Orientierungsstufe die Klassen 5 und 6 von
Gymnasien und Realschulen in freier Trägerschaft sowie des Gym-
nasiums Josephinum in Hildesheim einbezogen waren, bleibt es die-
sen unbenommen, wieder Klassen 5 und 6 einzurichten.
Im übrigen sind für die Vergleichbarkeit der Bedingungen folgende
Faktoren zu berücksichtigen:
a) Einwohnerzahl, Ausdehnung und Verkehrsverhältnisse der be-

treffenden Gemeinde,
b) Veränderung der Bevölkerung nach Zahl und Gliederung,
c) Stärke der jeweiligen Schuljahrgänge.
In der Orientierungsstufe und im Sekundarbereich I ist eine Zusam-
menarbeit zwischen den Schulen nach Nummer 2 und Schulen in
öffentlicher Trägerschaft zu ermöglichen.

4. Zur Dienstleistung an die in Nummer 2 genannten Schulen werden
im niedersächsischen Landesdienst stehende Lehrkräfte unter Fort-
zahlung der Bezüge beurlaubt werden. Die Zeit der Beurlaubung
wird bei der Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften einer im
öffentlichen Schuldienst im Beamtenverhältnis verbrachten Be-
schäftigungszeit gleichgestellt.
Für die an den in Nummer 2 genannten Schulen beschäftigten
Lehrkräfte, die nicht beurlaubte Landesbedienstete sind, erstattet
das Land die tatsächlich geleisteten Bezüge oder Vergütungen bis
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zur Höhe der Bezüge oder Vergütungen einer vergleichbaren Lehr-
kraft an einer entsprechenden öffentlichen Schule.
Daneben werden nach Maßgabe staatlicher Grundsätze
a) die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und gesetzlichen

Unfallversicherung und
b) die Beiträge zu einer Zusatzversorgung entsprechend der schul-

gesetzlichen Regelung für Schulen in freier Trägerschaft
in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erstattet
Für beamtete Lehrkräfte der Kirchen im Schuldienst werden die
Aufwendungen nach den Bestimmungen des Beamtenversorgungs-
gesetzes und den Beihilfevorschriften erstattet.
Zur Abgeltung sämtlicher sonstiger Personalausgaben zahlt das
Land einen Pauschalbetrag in Höhe von l vom Hundert des Bezü-
ge- oder Vergütungsaufwandes.
Die Zahl der Lehrkräfte, für die das Land die Personalkosten trägt,
richtet sich nach den für das öffentliche Schulwesen geltenden Maß-
stäben.

5. Das Land wird die Bemühungen der Kirche unterstützen, die un-
entgeltliche Überlassung der erforderlichen Schulgebäude und
-anlagen sowie die Übernahme der Hälfte der Sachkosten durch die
bisherigen Schulträger zu erlangen.

6. Das Land wird sich an den laufenden Sachkosten mit 15 vom Hun-
dert des Gesamtbetrages beteiligen. Hierbei wird ein Betrag von
210 DM (15 vom Hundert von 1400 DM) je Schüler pro Haushalts-
jahr ab 1994 zugrunde gelegt. Bei einer wesentlichen Veränderung
der laufenden Sachkosten aller in Nummer 2 genannten Schulen
kann jeder der Vertragsschließenden eine Anpassung dieses Betra-
ges verlangen. Dabei wird als wesentlich eine Veränderung der lau-
fenden Sachkosten um mehr als 10 vom Hundert gegenüber der
letzten Festsetzung angesehen.
Zu den sächlichen Kosten gehören nicht Schulbaukosten und
Grunderwerbskosten für Schulzwecke. Im übrigen findet § 113 Abs l
Satz 2 NSchG Anwendung.

7. Die Investitionskosten sind vom kirchlichen Schulträger aufzubrin-
gen. Das Land beteiligt sich daran wie bei öffentlichen Schulträgern.

8. § 114 NSchG ist für Schülerinnen und Schüler der in Nummer 2 ge-
nannten Schulen mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Beforde-
rungs- oder Erstattungspflicht auch für den Weg zu der nächsten
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dieser Schulen besteht, die den von der Schülerin oder dem Schüler
verfolgten Bildungsgang anbietet.

9. Abweichend von der sonst geltenden Freiheit der Schulen in freier
Trägerschaft hinsichtlich der Aufnahme von Schülerinnen und
Schülern darf der Anteil an nichtkatholischen Schülerinnen und
Schülern in diesen kirchlichen Schulen 20 vom Hundert nicht über-
steigen. Das Kultusministerium kann auf Antrag für einzelne Schu-
len ausnahmsweise einen höheren Anteil zulassen.
Wird der hiernach zulässige Anteil nichtkatholischer Schülerinnen
und Schüler überschritten, nehmen diese Schulen an der vorstehen-
den Kostenregelung nicht teil. Für sie gelten die Bestimmungen
über die Höhe der Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft.

10. Kirchliche Trägerschaft besteht bei den in Nummer 2 genannten
Schulen auch bei Überführung in eine der in Artikel 12 Abs. 2 des
Konkordats vom 26. Februar 1965 genannten Institutionen.

11. Die oberen Schulbehörden und der Landesrechnungshof sind be-
rechtigt, bei den Schulen nach Nummer 2 und ihren Trägern alle
die Geldleistungen des Landes betreffenden Angaben an Ort und
Stelle zu überprüfen, die dazugehörigen Unterlagen einzusehen und
Auskünfte zu verlangen.

III.

1. Auf diese Durchführungsvereinbarung findet Artikel 19 Abs. 2 des
Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Lande Nieder-
sachsen Anwendung.

2. Die Landesregierung und die Katholische Kirche werden die Ent-
wicklung der Hochschule in Vechta durch regelmäßige Gespräche,
in denen die Bewährung der getroffenen Durchführungsvereinba-
rung erörtert wird, begleiten, um gegebenenfalls notwendige Verän-
derungen unverzüglich zu verabreden.

3. Die Bestimmungen dieser Durchführungsvereinbarung können
durch eine Übereinkunft zwischen den Diözesen des Landes und der
Landesregierung an geänderte Umstände angepaßt werden.
Die Kooperationsvereinbarung nach Abschnitt I B Nr. 2 bedarf der
Zustimmung der Diözesen und der Landesregierung. Für das Ver-
hältnis der in Abschnitt I B Nr. l bezeichneten Institute zur kirch-
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liehen Behörde gilt in Anwendung von Artikel 12 Abs. l Satz 2 des
Vertrages des Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhle vom 14.
Juni 1929 das kirchliche Recht.

4. Diese Durchführungsvereinbarung ersetzt die durch Notenwechsel
vom 15./16. Mai 1973 getroffene Vereinbarung.

Hannover, am 29. Oktober 1993

Lajos Kada
Apostolischer Nuntius

Gerhard Schröder
Der Niedersächsische Ministerpräsident

Abschließendes Sitzungsprotokoll

Bei dem Abschluß des heute unterzeichneten Vertrages zwischen dem
Heiligen Stuhle und dem Lande Niedersachsen zur Änderung des Konkor-
dats vom 26. Februar 1965 sind die Verhandlungspartner über die im
nachstehenden Protokoll enthaltenen Feststellungen übereingekommen:

1. Zu Artikel 5 Abs. 2 des Konkordats
Durch diese Hochschule wird die in Artikel 5 Abs. 2 des Nieder-
sächsischen Konkordats vom 26. Februar 1965 genannte und durch
Nr. l des Vertrages vom 21. Mai 1973 umgestaltete Einrichtung an
die geänderten Hochschulverhältnisse angepaßt und fortentwickelt.
Die Professuren für Katholische Theologie und Religionspädagogik
an den Hochschulen in Osnabrück und Vechta werden jeweils zu
Instituten organisatorisch zusammengefaßt.

2. Zu Artikel 5 Abs. 2 Satz l des Konkordats
Es besteht Übereinstimmung, daß für das Promotions— und Habilita-
tionsrecht die für die anderen Hochschulen gemäß § l Abs. l Nrn. l bis
12 NHG maßgeblichen Bestimmungen gelten (§§ 25, 26, 27 NHG 1).

3. Zu § 3 der Anlage zum Konkordat
Die Vertragsschließenden sind sich darüber einig, daß Katholische
Theologie und Religionspädagogik an den staatlichen Hochschulen
Niedersachsens aufgrund des Einvernehmens zwischen Staat und

' Niedersächsisches Hochschulgesetz in der Fassung vom 14.6.1989.
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Kirche gemäß den Bestimmungen der Verträge zwischen Staat und
Kirche in Bindung an das Lehramt der Katholischen Kirche gelehrt
wird. In Anwendung von Artikel 12 Abs. l Satz 2 des Vertrages des
Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhle vom 14. Juni 1929
gelten für das Verhältnis der Einrichtungen für Katholische Theolo-
gie und Religionspädagogik an den staatlichen wissenschaftlichen
Hochschulen im Land Niedersachsen zur kirchlichen Behörde zur
Zeit des Vertragsabschlusses die Apostolische Konstitution »Sapien-
tia Christiana« vom 15. April 1979 sowie die hierzu erlassenen Ver-
ordnungen vom 29. April 1979 und Dekrete vom l. Januar 1983,
soweit sich nicht aus den Verträgen eine anderweitige Regelung er-
gibt. Im übrigen stellen die Vertragsschließenden fest, daß unter die
Bestimmungen des Artikels 5 Abs. l des Konkordats vom 26. Fe-
bruar 1965, die noch von Pädagogischen Hochschulen sprechen, alle
Professuren für katholische Theologie und Religionspädagogik im
Land Niedersachsen fallen.

4. Zu Abschnitt I A Nr. 5 der Durchführungsvereinbarung
Die Verhandlungspartner stimmen darin überein, daß in der Ge-
schäftsordnung des Hochschulrates eine beratende Teilnahme einer
Vertreterin oder eines Vertreters der Studentenschaft vorzusehen ist.

5. Zu Abschnitt I B der Durchführungsvereinbarung
Vor der Entscheidung über die Zuordnung der in Abschnitt I B Nr.
l genannten Institute zu Fachbereichen soll das in Abschnitt III
Nr. 2 vorgesehene Verfahren stattfinden.

6. Zu Abschnitt I C der Durchführungsvereinbarung
Die Vertragspartner sehen übereinstimmend in der Lehramtsausbil-
dung einen tragenden Schwerpunkt der Hochschule in Vechta.

7. Zu Abschnitt I D der Durchführungsvereinbarung
Eine Erläuterung zu Abschnitt I D der Durchführungsvereinbarung
einschließlich einer Modellrechnung befindet sich in der Anlage zum
Schreiben der beiden Gesprächsbeauftragten an den Niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten und den Apostolischen Nuntius vom 10.
September 1993.
Es besteht Einvernehmen, daß als Studierende im Sinne von Nr. 2
Studierende in Studiengängen gemäß § 14 und § 15 NHG gelten sollen.

8. Zu Abschnitt I D Nr. 2 Buchst, d der Durchführungsvereinbarung
Es besteht Übereinstimmung darüber, daß sich die Regelung nach
Satz 2 auf alle Absolventen bezieht, unabhängig von der für Satz l
geltenden Grenze.

38 - A. A. S.




